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Der Briefwahlvorstand stellte fest, daß ihm vom Bürgermeister __________ Wahlbriefe übergeben worden
sind.                                                                                                    (Zahl)

Ein Beauftragter des Bürgermeisters überbrachte um ________ Uhr weitere ________ Wahlbriefe, die am
Wahltag bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle noch bis 16.00 Uhr eingegangen waren.1)
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Die Pakete wurden dem/der Beauftragten des Bürgermeisters übergeben.
Die leeren Wahlbriefumschläge wurden vernichtet.

Auf Anordnung des Bürgermeisters hat der Briefwahlvorstand das Ergebnis der Briefwahl für die Wahl-
bezirke ______________ zu ermitteln. Über die Ermittlung wurden die in der Anlage zu dieser Briefwahl-
niederschrift beigefügten  ______________ Ergänzungen gemäß Anlage 20 a KWahlO gefertigt6).
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zum Zwecke der Übergabe an die Wahlvorsteher der vom Bürgermeister zur Auszählung des Briefwahler-
gebnisses bestimmten Stimmbezirke ausgehändigt.

Bürgermeisters, daß der Briefwahlvorstand

*) Anlage 19a zuletzt geändert durch VO v. 8. 5. 2004 (GV. NRW. S. 231); in Kraft getreten am 20. Mai 2004.


